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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 1 - Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Wirtschaftsförderung 

10-350 /Jn 

 

19.02.2024 2024-027 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  06.03.2024                   

Verwaltungsausschuss  13.03.2024                   

Gemeinderat  03.04.2024                   

 
 
Betreff: 

2. Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Die Gemeinde Friedeburg unterhält die Friedhofskapellen in Friedeburg und Bentstreek und die 
Leichenhallen in Etzel, Marx und Wiesede.  
 
Bislang erfolgt die Reinigung der Friedhofskapellen und Leichenhallen anlassbezogen, wenn 
die Räumlichkeiten konkret für Andachten genutzt werden. Gerade wenn Leichenhallen nur 
noch selten genutzt werden, steht der Reinigungsaufwand nicht im Verhältnis zur 
Entschädigung.  
 
Von daher wird vorgeschlagen, künftig eine monatliche Aufwandsentschädigung zu zahlen und 
diese über die Aufwandsentschädigungssatzung gesetzlich festzuschreiben.  
 
Bei der Ermittlung der monatlichen Aufwandsentschädigung wurde der tatsächliche 
Reinigungsaufwand und die durchschnittliche Anzahl der Nutzungen berücksichtigt.  
 
Es wird vorgeschlagen, folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen: 
 

a) Kapelle Friedeburg   80,00 € 
b) Kapelle Bentstreek   40,00 € 
c) Kapelle/Leichenhalle Wiesede 30,00 € 
d) Leichenhalle Marx   25,00 € 
e) Leichenhalle Etzel   25,00 € 

 
Der entsprechende Satzungsentwurf zur 2. Änderung der Satzung über Aufwands-, 
Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsfrauen/Ratsherren und ehrenamtlich 
tätige Personen und eine Gegenüberstellung zwischen den bisherigen und beabsichtigten 
Satzungsregelungen sind als Anlagen beigefügt. Darüber wurden einige redaktionelle 
Änderungen in der Aufwandsentschädigungssatzung vorgenommen.  
 

S I TZ U N GS VOR L AG E  
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Finanzielle Auswirkungen: 

5 
1  2  3  

 
Gesamtkosten 
 
1.600,00 € 

 
Jährliche Folgekosten 
 
2.400,00 € 

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
 
 
 

 
Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung 
   stehen bei dem Produkt 5.5.3.01 zur Verfügung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 
Der Satzung zur 2. Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 
Auslagenentschädigung für Ratsfrauen/Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen vom 
24.09.2018 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
H. Goetz 
 
Anlagenverzeichnis:  
2. Änderung der Entschädigungssatzung - Entwurf 
Synopse Änderung Entschädigungssatzung 
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